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Geschaftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und In-
tegration

1. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche finanziellen Auswirkun-

Andreas gen wird die Regelung nach ihren Schatzungen oder Berech-
Birzele nungen auf einzelne Kommunen wie etwa Minchen haben,
(BUNDNIS E-Autos bis Ende 2026 fur drei Stunden kostenlos auf gebih-
90/DIE GRU-  renpflichtigen Stellplatzen zu parken, sieht die Staatsregierung
NEN) die Vereinbarkeit dieser MaRnahme mit dem Konnexitatsprin-

Zip ebenfalls als nicht gegeben an, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der nicht vorgesehenen finanziellen Kompensation fir
die Kommunen, und wird die Staatsregierung Sorge tragen,
dass den finanziell eh schon angeschlagenen Kommunen kinf-
tig Finanzmittel zur Verfiigung gestellt werden, statt durch Maf3-
nahmen Einnahmemadglichkeiten zu streichen (bitte genau Fi-
nanzmittel auflisten, die zur Verfiigung gestellt werden, um die
finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Durch die Verordnung entstehen den Kommunen keine unmittelbaren zusatzlichen
Kosten. Es werden den Kommunen keine neuen Aufgaben tbertragen. Auch wer-
den keine besonderen Anforderungen an die Erflllung bereits bestehender Aufga-
ben gestellt. Die Staatsregierung zieht bei den Zielen der Attraktivitatssteigerung
der Innenstadte und Anreizen flr mehr umweltfreundliche E-Mobilitat mit den bay-
erischen Kommunen an einem Strang. Die Frage einer Kompensation etwaiger Ein-
nahmeausfalle stellt sich nicht.

Der Freistaat ist auch in diesen schwierigen Zeiten ein verlasslicher Partner der
bayerischen Kommunen und unterstitzt diese nach Kraften. Am 04.11.2024 fand
das Spitzengesprach zum kommunalen Finanzausgleich 2025 statt. Es ist erneut
gelungen, mit den kommunalen Spitzenverbé&nden einvernehmlich ein gutes Ergeb-
nis zu erzielen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Landtag erhalten die
bayerischen Kommunen im Jahr 2025 insgesamt tber 11,98 Mrd. Euro aus dem
kommunalen Finanzausgleich. Das bedeutet einen Anstieg gegentber dem Vorjahr
um 608,6 Mio. Euro bzw. 5,3 Prozent.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Starkung der Verwaltungshaushalte durch die
Erhéhung der Schlisselzuweisungen und der Zuweisungen an die Bezirke. Von be-
sonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunalfinanzen
nachhaltig und strukturell durch die Anhebung des Kommunalanteils am allgemei-
nen Steuerverbund von 12,75 Prozent auf 13 Prozent verbessert werden. Gleich-
zeitig werden die Mittel fir kommunale Investitionen und der Ansatz flr Stabilisie-
rungshilfen und Bedarfszuweisungen auf hohem Niveau fortgefiihrt. Mit diesem Ge-
samtpaket zum kommunalen Finanzausgleich 2025 wird die Handlungs- und Inves-
titionsfahigkeit der bayerischen Kommunen sichergestellt.
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2. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie sie Berichte beurteilt, nach

Cemal denen der am 04.12.2024 in Augsburg wegen Terrorismusfi-
Bozoglu nanzierung und Verbreitung von Terrorpropaganda festgenom-
(BUNDNIS mene irakische Staatsbiurger den Augsburger Christkindles-
90/DIE GRU-  markt mit Fotos ausgespaht habe und entsprechend die Si-
NEN) cherheit der Besucherinnen und Besucher geféahrdet gewesen

sei, wie sie die Verbindung des Mannes zum ,Islamischen
Staat” einschatzt und auf welche Erkenntnisse sich der Vorwurf
der Terrorismusfinanzierung stutzt?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration
Es wird auf die nachfolgende Pressemitteilung verwiesen.!

Dartber hinaus handelt es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren des Polizei-
prasidiums Schwaben Nord unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Min-
chen, Zentralstelle zur Bekampfung von Extremismus und Terrorismus.

Trotz der grundsatzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informationsanspriiche
des Landtags zu erftllen, tritt hier nach sorgfaltiger Abwagung der betroffenen Be-
lange im Einzelfall das Informationsinteresse des Parlaments hinter den berechtig-
ten Interessen bei der Durchfiihrung strafrechtlicher Ermittlungen zuriick. Das Inte-
resse der Allgemeinheit an der Gewahrleistung einer funktionstiichtigen Strafrechts-
pflege leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ab und hat damit ebenfalls Verfas-
sungsrang.

1 https://Iwww.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2024/414/index.php



Drucksache 19/4445 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3

3. Abgeordneter Nachdem die Prasidentenwahl in Ruméanien vom dortigen Ver-

Florian fassungsgericht annulliert wurde, weil u. a. der rumanische Ge-
von Brunn heimdienst laut Medienberichten Informationen Gber eine mas-
(SPD) sive russische Einflussnahme vorgelegt hat, frage ich die

Staatsregierung nach ihren Erkenntnissen tber mdgliche russi-
sche, iranische oder chinesische Plane und Aktionen sowie sol-
che anderer Urheber, insbesondere auch im Zusammenhang
mit Social Media, mit dem Ziel, das Ergebnis der anstehenden
Bundestagswahl und die politische Meinungsbildung zu beein-
flussen, auRerdem welche Erkenntnisse das Landesamt fur
Verfassungsschutz Uber solche Plane und Aktionen hat und
welche Initiativen die Staatsregierung vor dem Hintergrund ihrer
medienrechtlichen Zustandigkeiten plant, um zu verhindern,
dass Social Media von den oben genannten ausléndischen
Méchten oder auch Unternehmern wie Elon Musk missbraucht
wird, um die demokratische Willensbildung zu beeinflussen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Beobachtung von méglichen Einflussnahmen und Desinformationskampagnen
von auslandischen Kréaften wird grundsatzlich durch das Bundesamt fur Verfas-
sungsschutz (BfV) sichergestellt. Vor dem Hintergrund der sich in den letzten Jah-
ren dynamisch andernden Gefahrdungslage bei Spionage, nachrichtendienstlichen
Cyberangriffen, Sabotage, Desinformation, Einflussnahme und Sanktionsumgehun-
gen stellt sich das BfV inhaltlich und organisatorisch zur Bundestagswahl 2025 auf
Einflussaktivitaten im Cyber- und Informationsraum ein. Hierzu hat das BfV eine
Task Force eingerichtet, welche im engen Austausch unter anderem mit den Si-
cherheitsbehdrden des Bundes und der Lander steht. Ein aktueller Warnhinweis
des BfV ist unter dem folgenden Link abrufbar.2

Bereits anlésslich der Europawahl vom 09.06.2024 in Deutschland haben das
Staatsministerium fur Digitales und das Staatsministerium des Innern, flr Sport und
Integration mit der ,Bayern-Allianz gegen Desinformation® eine Initiative gestartet,
um die Offentlichkeit fiir die Gefahren von Desinformation zu sensibilisieren. Aus-
gangspunkt war das sog. Rekordwahljahr 2024, in dem sich zahlreiche Tech-Unter-
nehmen auf der Minchner Sicherheitskonferenz 2024 dem ,Munich Tech Accord"
und damit einem verstarkten Vorgehen gegen Desinformation verpflichtet hatten.
Die Staatsregierung knupfte mit der Bayern-Allianz zusammen mit Tech-Firmen an
diese Selbstverpflichtung der Unternehmen mit konkreten Mal3nahmen an.

Die Bayern-Allianz gegen Desinformation stiitzt sich auf finf Séaulen: 1) Ein Blndnis
mit internationalen Plattformbetreibern und Tech-Unternehmen (u.a. Adobe,
Fujitsu, Google, IBM, Meta, Microsoft, O2 Telefénica, Siemens, Tiktok, vbw e. V),
2) einen staatlichen Angebotskatalog gegen Desinformation 3) Bayern als verlass-
lichen Partner der Medien, 4) Eine Beteiligung der bayerischen Zivilgesellschaft so-
wie 5) die Assoziierung politischer Organisationen.

2 https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsab-
wehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html


https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsabwehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/spionage-und-proliferationsabwehr/gefaehrdung-der-bundestagswahl-2025-durch-unzulaessige-auslaendische-einflussnahme.html
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Ziel ist es, die Birgerinnen und Birger aufzuklaren, zu schiitzen und so zu wapp-
nen, dass Desinformation erkannt und als solche behandelt wird. Der Start der Bay-
ern-Allianz war angesichts des breiten MaRnahmenspektrums und der Resonanz in
der Offentlichkeit sehr erfolgreich: Allein die Social-Media-Kampagne erreichte
sechs Mio. Menschen. Die Initiative wird laufend weiterentwickelt.
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4. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche MaRnahmen sie bei der

Christiane Bayerischen Polizei ergreift, damit Schichtdienstleistende Fa-
Feichtmeier milie und Dienst besser vereinbaren kénnen, und, damit ver-
(SPD) bunden, wie hoch der Anteil der Vollzeit- bzw. Teilzeitkrafte im

Schichtdienst und der Anteil der Schichtdienstleistenden im
Vergleich zu Tagdienstleistenden ist?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Es ist dem Schichtdienst bei der Bayerischen Polizei wesensimmanent, dass er
24/7 rund um die Uhr und vor Ort auf der Dienststelle bzw. im Schutzbereich zu
erfolgen hat. Daher sind die Mdglichkeiten fur eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf von vornherein begrenzter als beispielsweise im Tagesdienst bei
der Bayerischen Polizei. Ein Wechsel innerhalb der Polizei vom Schichtdienst in
den Tagesdienst ist grundsatzlich maoglich, wird aber aufgrund der attraktiven Zu-
lage fir Dienst zu ungunstigen Zeiten (DuZ) von vielen Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten nicht angestrebt. Um Schichtdienstleistenden eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu ermdglichen, wurden in den letzten Jahren zukunfts-
fahige Arbeitszeitmodelle erarbeitet. Dabei galt es, dienstbetriebliche, rechtliche, ar-
beitsmedizinische und soziale Gesichtspunkte sowie Aspekte der Arbeitszufrieden-
heit, der belastungsorientierten Aufgabenerfillung und der Firsorge der Schicht-
dienstleistenden zu bertcksichtigen. Im Ergebnis wurde eine Vielzahl verschiede-
ner neuer Arbeitszeitmodelle individuell auf die értlichen und persénlichen Gege-
benheiten der Schichtdienstleistenden erarbeitet und erfolgreich eingefihrt.

Des Weiteren bietet die Bayerische Polizei in Kooperation mit anderen Tragern
dienststellennahe Kinderbetreuungseinrichtungen fiir die Beschaftigten im Bereich
des Polizeiprasidiums Oberfranken und Miinchen an, so dass auch eine Betreuung
aufRerhalb der Gblichen Rahmenzeiten aufgrund des Schichtdienstes zur Verfigung
steht.

Zum Stichtag 10.12.2024 ergab eine Auswertung auf Basis des Arbeitszeiterfas-
sungssystems BayZeit folgende Daten:

Vollzeit Teilzeit
Beamte Tagesdienst 86,13 Prozent| 13,87 Prozent
Beamte Schichtdienst 94,16 Prozent 5,84 Prozent
Tarifbeschéftigte Tagesdienst 55,39 Prozent| 44,61 Prozent
Tarifbeschaftige Schichtdienst 69,46 Prozent| 30,54 Prozent

Es sei darauf hingewiesen, dass im Beamtenbereich nicht nur der Polizeivollzugs-
dienst aufgefiihrt ist, sondern sich dort alle Beamtengruppen wiederfinden. Eine ge-
trennte Auswertung nach Fachlaufbahnen war nicht mdglich.

Zum Stichtag 10.12.2024 waren bei der Bayerischen Polizei insgesamt 62,05 Pro-
zent aller Beschéftigten im Tagesdienst und 37,95 Prozent aller Beschéftigten im
Schichtdienst.
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5. Abgeordneter Im Hinblick auf den von der Staatsregierung vorgelegten Ent-

Volkmar wurf des Nachtragshaushaltes 2025 und die auf dort auf
Halbleib Seite 84 und 86 zum Kapitel 03 13 dargelegten sachlichen Ver-
(SPD) waltungsausgaben im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, Be-

wirtschaftung der Grundstiicke, Gebaude und Raume, Mieten
und Pachten und Ausweichunterbringung sowie sonstige
Sachinvestitionen frage ich die Staatsregierung, welche konkre-
ten Zahlen-, Bedarfs- und Kostensteigerungen den vorgeschla-
genen jeweiligen Erhdhungen gegeniber dem Soll 2024 und
dem Ist 2023 zugrunde liegen und welche Kosten in welchem
Umfang hierfir jeweils voraussichtlich vom Bund erstattet wer-
den?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fur Sport und Integration

Der Nachtragshaushalt 2025 hebt die Haushaltsansétze fur das Jahr 2025 auf
ca. 2.372,1 Mio. Euro und damit auf die voraussichtliche IST-Entwicklung in 2024
an (Hochrechnung mit Stand 30.11.2024: 2.321,5 Mio. Euro) zzgl. einer leichten
Anhebung um ca. 2,18 Prozent wegen allgemeiner inflationsbedingter Kostenstei-
gerungen und des sich abzeichnenden weiteren Zugangs bei der Unterbringung
von Asylbewerbern in 2025. Daneben sind weiterhin Kriegsflichtlinge aus der Uk-
raine und Fehlbeleger unterzubringen.

Bei der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Lander am 06.11.2023 hat der Bund (lediglich) eine Pro Kopf-
Flichtlingspauschale pro Asylerstantragsteller in Héhe von 7.500 Euro im Jahr zu-
gesagt. Nach einer Abschlagszahlung fir 2024 in Héhe von 1,75 Mrd. Euro (Anteil
Bayern rd. 277,4 Mio. Euro) soll im Folgejahr die Spitzabrechnung aufgrund der tat-
sachlichen Zugangszahlen aus dem Jahr 2024 erfolgen. Eine Mrd. Euro (Anteil
Bayern rd. 158,5 Mio. Euro) wurde unabhéangig von den Asylerstantragszahlen als
Sockel zugesichert. Die Mittel flieRen in den allgemeinen Staatshaushalt.
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6. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Organisationen, Gruppie-

Oskar rungen, Zusammenschliisse oder Einzelpersonen der Staatsre-
Lipp gierung bekannt sind, die in Ingolstadt die Bezahlkarte fir
(AfD) Fliichtlinge gegen Bargeld tauschen (bitte samtliche entspre-

chenden Aktivitdten aufzahlen und aufschliisseln nach Ort, Da-
tum und moglicher Beobachtung durch das Landesamt fiir Ver-
fassungsschutz)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Nach Kenntnis des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration wird
die sog. Gutscheintauschbdrse in Ingolstadt durch die ,Initiative Soziale Frage In-
golstadt” organisiert. Abgehalten wird dies laut Medienberichten im Biiro des Kreis-
verbands der Partei ,Die Linke® in Ingolstadt.

Spezifische, nach Datum oder Ortlichkeit aufgeschliisselte Informationen zu einzel-
nen Tauschaktivitidten der genannten Akteure liegen der Staatsregierung nicht vor.

Auch sind diese kein Beobachtungsobjekt des Landesamts fir Verfassungsschutz,
da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfir nicht erfillt sind. Jenseits des Be-
obachtungsauftrags findet keine systematische Datenerhebung zu etwaigen Kon-
takten oder Mitgliedschaften von nicht dem Beobachtungsauftrag unterliegenden
Personen oder Gruppierungen zu oder in extremistischen Gruppierungen oder zu
Einzelpersonen statt.

Im Ubrigen wird auf die Beantwortung der Staatsregierung der Anfrage zum Plenum
des Abgeordneten Andreas Jurca in der 42. Kalenderwoche betreffend Umgehung
der Bezahlkarte fiur Geflichtete in Bayern verwiesen (Drs. 19/3747 vom
14.10.2024).
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7. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Syrer derzeit in Bayern

Gerd leben (bitte getrennt nach Frauen, Mannern und Kindern ange-
Mannes ben), welchen Aufenthaltsstatus diese anteilig haben und ist die
(AfD) Staatsregierung der Ansicht, dass Syrer, die aufgrund einer po-

litischen Verfolgung durch das Assad-Regime in Deutschland
Asyl erhalten haben und nun den Sturz Assads feiern, keinen
Asylgrund mehr haben?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Daten zur auslandischen Bevdlkerung werden im Auslanderzentralregister
(AZR) zentral erfasst. Nach Auskunft des AZR zum Stand 31.10.2024 halten sich
rund 93 000 syrische Staatsangehorige in Bayern auf. Hiervon sind rund
59 300 Personen maénnlich, 33 600 weiblich und rund 29 300 Personen unter
18 Jahren. Ca. 7 Prozent aller syrischen Staatsangehérigen sind Inhaber einer Nie-
derlassungserlaubnis, rund 53 Prozent sind im Besitz eines Aufenthaltstitels aus
volkerrechtlichen, humanitaren oder politischen Grinden, rund 10 Prozent sind im
Besitz eines Aufenthaltstitels aus famili&ren Grinden, rund 10 Prozent sind Inhaber
einer Aufenthaltsgestattung. Rund 1 Prozent (rund 900, davon rund 700 mit Dul-
dung) der Personen sind ausreisepflichtig.

Die Beurteilung, ob im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte fur den Widerruf einer
Schutzanerkennung vorliegen, obliegt dem fiir das Asylverfahren zustandigen Bun-
desamt fur Migration und Flichtlinge.
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8. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche zehn Stadte in Mittelfran-

Johannes ken im Jahr 2023/2024 die meisten erfassten Straftaten aufwei-
Meier sen, welche zehn Stadte in Mittelfranken im Verhaltnis von er-
(AfD) fasster Straftat und Einwohnerzahl fir das Jahr 2023/2024 pro-

zentual gesehen pro Einwohner die meisten Straftaten aufwei-
sen und welche zehn Stadte in Mittelfranken die héchste Auf-
klarungsquote von Straftaten vorweisen kdnnen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Bayern belegt sowohl fiir den stadtischen wie auch den landlichen Raum hinsicht-
lich der Sicherheitslage bundesweit die Spitzenplatze. Der Bezeichnung ,gefahrli-
che Stadte” ist fir Bayern insofern grundséatzlich zu widersprechen.

Die Beantwortung der Frage erfolgt auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS). Diese enthalt die der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten.
Die Erfassung erfolgt mit Auslauf an die Staatsanwaltschaft. Angaben sind dabei
jeweils zu vollstéandigen Berichtsjahren nach Abschluss qualitatssichernder Mal3-
nahmen moglich und damit nicht zum noch laufenden Jahr 2024 mdglich.

Nachfolgende Tabelle stellt die zehn Stadte Mittelfrankens mit den héchsten Zahlen
erfasster Straftaten (alle Falle einschliellich Verstof3e gegen auslanderrechtliche
Vorschriften) dar.

Die Haufigkeitszahl bildet sich aus der Zahl von Straftaten je 100 000 Einwohner
und berlcksichtigt dabei das Verhaltnis von Einwohner und Straftaten. Die Aufkla-
rungsquote (AQ) bildet den Anteil geklarter Taten an allen Féllen ab.

Stadte Mittelfranken, zehn Stadte mit den meisten Straftaten
(Anzahl absteigend sortiert), Haufigkeitszahl (HZ) und Aufklarungsquote (AQ)
(?grlgts:(i Stadt A:;ﬁ:' HZ AQ in Prozent
9564000 | Nirnberg 40 838 7 808 68,1
9562000 | Erlangen 6 536 5607 65,9
9563000 | Furth 6184 4705 68,7
9573134 | Zirndorf 3983 15183 94,9
9561000 | Ansbach 3032 7181 73,7
9565000 | Schwabach 1577 3825 68,2
9576143 | Roth 996 3926 69,4
9574138 | Lauf a.d. Pegnitz 868 3285 65,3
9572132 | Herzogenaurach 820 3360 66,8
9577177 | WeilRenburg i.Bay. 817 4 333 78,6
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9. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Asylsuchende aus Sy-

Harald rien in Bayern untergebracht sind (falls moglich, bitte auch nach
MeulRgeier Regierungsbezirk aufschliisseln), welchen Status diese haben
(AfD) (bitte nach Status aufschliisseln) und wie viele offene Asylver-

fahren in Bayern mit Staatsangehdorigkeit Syrien gibt es?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

In den bayerischen Asylunterkiinften sind laut integriertem Migrantenverwaltungs-
system (iIMVS) derzeit (Stand 30.11.2024) rund 20 300 Personen mit syrischer
Staatsangehdrigkeit untergebracht. Diese verteilen sich mit dem jeweiligen Status
wie folgt auf die Regierungsbezirke:

Oberbayern 1809
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a Asylgesetz (AsylG) beim 867
Bundesamt fir Migration und Flichtlinge (BAMF) gestellt)
21 — abgelehnt ohne Duldung 32
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
; ) o . - 122
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 18
51 — Asylberechtigte Art. 16a Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland (GG) 4
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 224
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 59
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
482
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 1
Niederbayern 4379
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 1831
21 — abgelehnt ohne Duldung 241
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und 84
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 42
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 7
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 69
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 38
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
2 064
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 3
Oberpfalz 4 665
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 2 316
21 — abgelehnt ohne Duldung 129
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
. ) S . - 132
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 73
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. 8 3 AsylG 100
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 82
54 — Zuerkennung des subsididren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
§ 4 AsylG 1823
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| 56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG | 10 |
Oberfranken 4738
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 2 686
21 — abgelehnt ohne Duldung a7
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF und
. ) S . - 194
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 6
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 57
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 22
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
1724
8§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 2
Mittelfranken 2844
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 1466
21 — abgelehnt ohne Duldung 29
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. §8 14, 14 a AsylG beim BAMF und
: ) o . - 207
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 46
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 1
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 69
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 133
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
884
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 9
Unterfranken 743
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 110
21 — abgelehnt ohne Duldung 8
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 15
52 — Zuerkennung der Fliichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG 47
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 21
54 — Zuerkennung des subsididren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
534
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 8
Schwaben 1112
10 — Asylbewerber (formeller Asylantrag gem. 88§ 14, 14 a AsylG beim BAMF gestellt) 175
21 — abgelehnt ohne Duldung 9
22 — abgelehnt Ausreisefrist Grenziibertrittsbescheinigung 1
30 — Auslander ohne formellen Asylantrag gem. 88 14, 14 a AsylG beim BAMF und 5
sonstige ausreisepflichtige Leistungsberechtigte
41 — Inhaber einer Duldung nach § 60a AufenthG 36
51 — Asylberechtigte Art. 16a GG 1
52 — Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m. 8 3 AsylG 114
53 — sonstige Nichtleistungsberechtigte 93
54 — Zuerkennung des subsidiaren Schutzes gem. § 25 Abs. 2 AufenthG i.V.m.
671
§ 4 AsylG
56 — Abschiebeschutzberechtigte nach § 25 Abs. 3 AufenthG 7

Demnach befinden sich in den bayerischen Asylunterkiinften derzeit
rund 9 450 Personen (Status 10 — Asylbewerber [formeller Asylantrag
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gem. 88 14, 14 a Asylgesetz beim Bundesamt fur Migration und Flichtlinge ge-
stellt]) mit syrischer Staatsangehdrigkeit im laufenden Asylverfahren.
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10. Abgeordnete
Ruth
Muller
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, wie sich die Anzahl der Polizeiin-
spektionen in den vergangenen zehn Jahren in Bayern entwi-
ckelt hat (bitte aufgeschlisselt nach Regierungsbezirken, Land-
kreisen, Kommunen und kreisfreien Stadten angeben), wo in
den vergangenen zehn Jahren Polizeiinspektionen in Bayern
herabgestuft, zusammengelegt oder geschlossen wurden (bitte
jeweils aufgeschlisselt nach Regierungsbezirken, Landkreisen,
Kommunen und kreisfreien Stadten angeben) und wie hat sich
die personelle Besetzung der Polizeiinspektionen in Bayern in
den vergangenen zehn Jahren entwickelt (bitte aufgeschlisselt
nach Vollzeit- und Teilzeitstellenanzahl pro Jahr und Standort
angeben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fur Sport und Integration

Die Anzahl der Polizeiinspektionen fir die Jahre 2014 und 2024 und deren zahlen-

maRige Veranderung kann der folgenden Tabelle enthommen werden.

Anzahl der Polizeiinspektionen der Bayerischen Polizei
Verband “Jahr
2014 | Veranderung | 2024
PP Oberbayern Nord 26 -1 25
PP Oberbayern Sud 30 -3 27
PP Minchen 34 0 34
PP Niederbayern 23 0 23
PP Oberpfalz 27 0 27
PP Oberfranken 20 -1 19
PP Mittelfranken 31 -2 29
PP Unterfranken 20 0 20
PP Schwaben Nord 16 0 16
PP Schwaben Sud/West 19 -1 18
Summe 246 -8 238

Die Anzahl von Polizeiinspektionen verringerte sich im gefragten Vergleichszeit-
raum um acht Polizeiinspektionen. Von diesen Veranderungen waren folgende Ver-

bande bzw. Polizeiinspektionen betroffen:

— PP Oberbayern Nord, Landkreis Furstenfeldbruck:
Integration der PI Grobenzell in die PI Germering und PI Olching,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Garmisch-Partenkirchen:
Umwandlung der Pl Mittenwald in eine Grenzpolizeiinspektion,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Rosenheim:
Integration der PI Kiefersfelden in die PI Brannenburg,

— PP Oberbayern Sid, Landkreis Traunstein:

Anderung der PI Ruhpolding in eine andere Organisationsform (Polizeistation),

— PP Oberfranken, Landkreis Wunsiedel:
Umwandlung der Pl Selb in eine GPI Selb,
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— PP Mittelfranken, Landkreis Nurnberger-Land:
Integration der Pl Feucht in die Pl Altdorf b. Nurnberg,

— PP Mittelfranken, Kreisfreie Stadt Nirnberg:
Umwandlung der PI Nirnberg-Flughafen in die GPI Niirnberg-Flughafen,

— PP Schwaben Stuid/West, Landkreis Oberallgau:
Anderung der Pl Oberstdorf in eine andere Organisationsform (Polizeistation).

Solche gebotenen Veranderungen dienen insbesondere der Starkung vorhandener
Dienststellen durch den flexibleren Einsatz des verfligbaren Personals (Schaffung
von personalstarken Dienststellen), der Reduzierung der Verwaltung (bei Anderung
der Dienststellenart) sowie der Starkung der polizeilichen Présenz durch entspre-
chend einhergehende Streifenkonzepte und machen den antragstellenden Verband
fit fur die Zukunft.

Aus der bloRen Anzahl von Polizeiinspektionen bzw. deren Veranderung kann keine
pauschale Aussagekraft zur Sicherheit abgeleitet werden. Alle Polizeiverbande, ins-
besondere die Landespolizeiprasidien prifen fortlaufend ihre Organisationsstruktu-
ren sowie den Personalansatz aller Dienststellen hinsichtlich der Arbeits- und Ein-
satzbelastungen. So kann auf entsprechende Entwicklungen agil und bedarfsge-
recht reagiert werden. Dies bedeutet, dass die dargestellten Veranderungen das
Ergebnis sorgfaltiger Prifungen sind.

Die angefragte personelle Besetzung der Polizeiinspektionen wird anhand vorlie-
gender und fest definierter Personalkennzahlen (Iststarke und verfligbare Personal-
starke (VPS)) dargestellt und ist der Anlage® zu entnehmen.

Vergleichsdaten zum Jahr 2014 konnen der Antwort der Staatsregierung vom
21.03.2014 auf die Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Inge Aures (SPD) vom
12.02.2014 (Drs. 17/1180 vom 10.04.2014) und hinsichtlich der durchschnittlichen
halbjahrliche VPS der Antwort der Staatsregierung vom 25.10.2016 auf die Schrift-
liche Anfrage des Abgeordneten Markus Rinderspacher (SPD) vom 28.07.2016
(Drs. 17/13927 vom 16.12.2016) entnommen werden.

Zur Erlauterung vorweg genannter Personalstarken darf auf die Antwort der Staats-
regierung vom 08.03.2022 auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Markus
Rinderspacher (SPD) vom 08.02.2022 (Drs. 18/21728 vom 14.04.2022) verwiesen
werden. Nachdem die VPS im Zusammenhang mit einer punktuellen Erhebung der
verfigbaren Beamten zu einem bestimmten Stichtag aufgrund vorgenannter As-
pekte nicht unerheblichen Schwankungen unterliegt, wird der durchschnittliche
Wert der VPS seit 2015 fur die Halbjahre eines Kalenderjahres angegeben.

Erganzend darf darauf hingewiesen werden, dass zum Juli 2020 eine systemtech-
nische Umstellung der Datenerhebung von Personalkennzahlen vollzogen wurde.
Hierbei mussten systembedingt — aus Griinden der Qualitatssicherung — die bishe-
rigen Erhebungsstichtage 01.01. bzw. 01.07. auf den 31.01. bzw. 31.07.umgestellt
werden. Es ist zu beachten, dass ein direkter Datenvergleich mit den Vorjahreszah-
len daher nur bedingt bzw. mit eingeschrankter Aussagekraft moglich ist.

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000003000/0000003283_Müller_Anlage.pdf
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11. Abgeordnete
Stephanie
Schuhknecht
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, in welcher Form bzw. Frist wur-
den die kommunalen Spitzenverbande (Stadtetag und Gemein-
detag) vor der Entscheidung, drei Stunden kostenloses Parken
von E-Fahrzeugen auf eigentlich kostenpflichtigen Stellplatzen
zu erlauben, eingebunden bzw. um ihre Haltung dazu gefragt,
wie vertragt es sich mit dem Konnexitatsprinzip, dass bereits
etliche Kommunen aufgrund dieser Regelung Einnahmeaus-
félle aus Parkgebiihren erwarten und der Freistaat hierfir kei-
nerlei Kompensation vorsieht und wieso werden die kommuna-
len Spitzenverbande Gberhaupt um ihre Meinung gefragt, wenn
die Staatsregierung trotz einer klar ablehnenden Haltung zum
Vorschlag der Staatsregierung nicht bereit ist, mit den kommu-
nalen Spitzenverbanden Uber die Art und Weise von E-Mobili-
tatsforderung beim Parken zu sprechen und zu einem tragfahi-
gen Kompromiss (Stichwort kommunale Selbstverwaltung) zu
kommen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die kommunalen Spitzenverbande, Bayerischer Stadtetag und Bayerischer Ge-
meindetag, wurden schriftlich beteiligt. Das Vorhaben der Staatsregierung war be-
reits seit September 2024 bekannt. Die Haltung der kommunalen Spitzenverb&nde
ist in die Entscheidungsfindung miteingeflossen und wurde mit dem Ziel der Staats-
regierung, die klimafreundliche E-Mobilitat zu férdern, abgewogen.

Das Regelungsvorhaben fallt nicht unter das Konnexitatsprinzip des Art. 83
Abs. 3 Bayerische Verfassung. Es werden den Kommunen keine neuen Aufgaben
Ubertragen. Auch werden keine besonderen Anforderungen an die Erfillung bereits
bestehender Aufgaben gestellt. Der Bund hat mit dem Elektromobilitdtsgesetz vom
05.06.2015 ausdrticklich solche Regelungen ermdglicht.
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12. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Beamtinnen und Be-
Katharina amte der Bayerischen Polizei haben in den letzten finf Jahren
Schulze an Auslandsmissionen (z. B. im Rahmen der Vereinten Natio-
(BUNDNIS nen) teilgenommen (bitte nach Mission und Tatigkeit aufschlis-
90/DIE GRU- seln), wie wirkt sich die Teilnahme an einer Auslandsmission
NEN) auf die Karrierechancen der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

amten aus und wie flieRen die gesammelten Erfahrungen in die
Arbeit der Bayerischen Polizei ein?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Eine detaillierte Aufschlisselung nach Tatigkeiten ist aufgrund der Kirze der Zeit
nicht moéglich. Ganz allgemein ist zu sagen, dass die entsendeten Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten je nach Art der Mission entweder Exekutiv- oder Monito-
ringaufgaben wahrgenommen haben bzw. wahrnehmen.

Beim Prasidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei werden Aufzeichnungen hin-
sichtlich der Gesamtteilnehmerzahl gegliedert in Anzahl der Gesamteinsatze, Ge-
schlecht (méannlich/weiblich) sowie Einsatzgebiete gefiihrt. Einzelne Missionsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer wurden in mehreren Einsatzen beteiligt.

Gemal nachfolgender Aufstellung wurden auf das jeweilige Jahr bezogen die vor
Ort befindlichen Missionsteilnehmer aufgefiihrt. Aufgrund unterschiedlicher Einsatz-
dauer sind die Gesamtstéarken vor Ort von Monat zu Monat bzw. Jahr zu Jahr un-
terschiedlich.

Ab 2021 sind die Entsendungszahlen zurtickgegangen. Dies ist auf die Coronapan-
demie, Beendigung der Missionen in Afghanistan und Mali sowie auf allgemeine
Kontingentreduzierungen zurtickzufihren.

o _
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. Méanner/ B = 8 8 = b=y g S
Jahr Gesamteinsatze = g S TR =
rauen o B o =uw o D 5
3 = =TI <]
8 < T < [}
2 % =0 g
g <
2020 17 15/2 9 6 2
2021 8 711 1
2022 1 1/0 - - 1 -
2023 1 0/1 - - - 1
2024 3 2/1 1
Gesamt 30 25/5 16 7 4 3

(Stand: Dezember 2024)

Ergénzend ubermitteln wir die Teilnahmen zur Unterstitzung der Grenzschutzagen-
tur FRONTEX:
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2020 11 8/3 8 1 2 - - - - -
2021 15 8/1 10 - 3 - 2 - - -
2022 6/1 3 1 1 - 1 1 - -
2023 6/2 3 1 1 2 - - 1 -
2024 3/0 1 - 1 1 - - 1
Gesamt 45 31/7 25 3 8 3 3 1 1 1

(Stand: Dezember 2024)

Die Teilnahme an internationalen Friedensmissionen wirkt sich positiv auf die Beur-
teilung der betroffenen Beamtinnen und Beamten aus.

Nach eigenem Bekunden von Polizeibeamtinnen und -beamten, die in Auslands-
verwendungen zum Einsatz gekommen sind, profitieren diese in erster Linie von
ihrer eigenen Personlichkeitsentwicklung. Hinzu kommt die Erweiterung der inter-
kulturellen Kompetenz aufgrund der Kontakte zu und des Zusammenarbeitens mit
Menschen der unterschiedlichsten Nationalitaten.

Die Erweiterung dieser Kompetenzen flie3t regelméaRig in den dienstlichen Alltag

ein.
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13. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele E-Autos, Hybridfahr-

Florian zeuge sowie Brennstoffzellenfahrzeuge sind in Miinchen der-
Siekmann zeit zugelassen, wird die Staatsregierung der Landeshaupt-
(BUNDNIS stadt Minchen die durch die neue Parkregelung (drei Stunden
90/DIE GRU-  kostenfrei fur E-Autos, Hybridfahrzeuge, Brennstoffzellenfahr-
NEN) zeuge) entstehenden Einnahmeausfalle ersetzen und wie viel

wird die Staatsregierung im Jahr 2025 sowie 2026 jeweils in
den Ausbau von Ladestationen fur E-Autos in Munchen inves-
tieren?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Bei der Landeshauptstadt Minchen waren zum Stichtag 01.01.2024 laut Kraftfahrt-
Bundesamt 103 666 Hybridfahrzeuge (davon 33 896 Plug-In) und 34 377 Elektro-
fahrzeuge zugelassen. Zu den in Minchen zugelassenen Brennstoffzellenfahrzeu-
gen liegen keine Informationen vor.

Die Staatsregierung zieht bei den Zielen der Attraktivitatssteigerung der Innenstédte
und Anreizen fir mehr umweltfreundliche E-Mobilitat mit den bayerischen Kommu-
nen an einem Strang. Da den Kommunen keine neuen Aufgaben entstehen, stellt
sich nicht die Frage einer Kompensation. Im Ubrigen sind etwa in der Landeshaupt-
stadt Miinchen elektrisch betriebene Fahrzeuge gegenwartig bei Nutzung der Park-
scheibe oder des Handyparkens bereits fiir zwei Stunden von der Erhebung von
Parkgebuhren befreit.

Der Freistaat unterstitzt seit 2017 mit zahlreichen MalRBhahmen den bedarfsgerech-
ten Ausbau der Ladeinfrastruktur in ganz Bayern. Am bekanntesten ist das aktuelle
Férderprogramm ,Offentlich zugéangliche Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in
Bayern 2.0“ fur den Aufbau von 6ffentlich zuganglichen Ladepunkten fur E-Pkw.
Wegen der erfreulich hohen Nachfrage in den bisherigen Aufrufen sind weitere lan-
desweite Aufrufe in Vorbereitung.

Vorab ist keine Aussage Uber die regionale Verteilung der geférderten Antrége mog-
lich, auch wenn Orte fir den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Bayern im Antrag ge-
nannt werden, da die bisherigen Aufrufe Uberzeichnet waren und nicht alle Antrag-
steller eine Forderung erhalten konnten. Fur eine optimale Auswahl wurden quali-
tative Zusatzkriterien (z. B. Barrierefreiheit der Ladeséaule, Schaffung von Ladesau-
len in dicht besiedelten Wohngebieten) definiert, nach deren Anzahl eine Reihung
der Antrage erfolgt. Diese Vorgehensweise ist Teil der einzelnen Forderaufrufe und
wird auch im Rahmen zukinftiger Aufrufe entsprechend umgesetzt.
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14. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob ihr —seit dem Verbot der

Ulrich .Gendergerechten Sprache“ — Beschwerden von Mitarbeitern
Singer offentlicher Einrichtungen vorliegen, dass nach wie vor in ir-
(AfD) gendeiner Art Druck oder Zwang ausgeubt wird, damit Mitarbei-

ter weiterhin die ,Gendergerechte Sprache“ verwenden sollen,
falls ja, wann und wo fanden diese Vorkommnisse statt und wie
wurde vonseiten der Staatsregierung darauf reagiert?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Statistische Erhebungen zum angefragten Themenkreis finden nicht statt. Eine han-
dische Erhebung im Bereich der Staatsregierung zu derartigen Sachverhalten ein-
schlieB3lich weiterer Informationen (wann, wo, welche Reaktion der Staatsregie-
rung), war mit hinreichender Verlasslichkeit in der im Rahmen der Beantwortung
der vorliegenden Anfragen zum Plenum zur Verflgung stehenden Zeit nicht mog-
lich. Auch unter besonderer Berlicksichtigung des sich aus Art. 13 Abs. 2, 16a
Abs. 1 und 2 der Bayerischen Verfassung ergebenden parlamentarischen Frage-
rechts kann eine umfangreiche manuelle (Einzel-)Auswertung von Datenbestanden
daher nicht erfolgen.
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15. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche méglichen Standorte in

Ursula Oberfranken das Ankerzentrum in Bamberg zum 01.01.2026
Sowa ablésen, wurden Forchheim, Bayreuth, Coburg in die Standor-
(BUNDNIS tiberlegungen einbezogen und gibt es andere Standortiiberle-
90/DIE GRU-  gungen?

NEN)

Antwort des Staatsministeriums des Innern, flir Sport und Integration

Eine vergleichbare Liegenschaft zu der ANKER-Einrichtung in Bamberg gibt es in
Oberfranken nicht. Klar ist jedoch, dass jeder Regierungsbezirk, so auch Oberfran-
ken, fUr eine leistungsféhige Erstaufnahme von Asylbewerbern tiber einen ANKER
verfigen muss. Der Freistaat befindet sich im Gespréach mit der Stadt Bamberg, um
eine fir beide Seiten gute und bezahlbare Lésung fir die Unterbringung nach dem
Jahr 2025 zu erzielen. Je nach Ausgang der Gesprache mit der Stadt Bamberg
werden die zustandigen Behdrden dann die notwendigen Verfahrensschritte einlei-
ten.
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16. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele syrische Staatsangeho-

Ralf rige seit Beginn des syrischen Birgerkriegs im Jahr 2011 ent-
Stadler weder Asyl in Bayern beantragt haben, sich aktuell in einem
(AfD) Asylverfahren befinden oder im Rahmen des Familiennachzugs

nach Bayern eingereist sind?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fir Sport und Integration

Die Zahl der in Bayern durch Personen aus Syrien seit 2011 gestellten Asylerstan-
trage stellt sich wie folgt dar:

Jahr Anzahl der Asylerstantrage in Bayern
2011 254
2012 704
2013 1804
2014 5.624
2015 22 953
2016 25 266
2017 4 350
2018 4438
2019 3805
2020 3747
2021 6 835
2022 8 816
2023 13018
2024 (Stand 30.11.2024) 10 813

Quelle: Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamtes fur
Migration und Flichtlinge

Gemal der Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik des Bundesamtes fir
Migration und Flichtlinge (BAMF) sind mit Stand 30.11.2024 in Bayern
rd. 8 600 Asylverfahren von Personen aus Syrien anhangig.

Hinsichtlich der Einreise syrischer Staatsangehdriger im Wege des Familiennach-
zugs kann das Folgende mitgeteilt werden:

Die Daten zur auslandischen Bevolkerung werden im Auslanderzentralregister
(AZR) zentral erfasst. Das AZR wird gemal § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes Uber
das Auslanderzentralregister (AZRG) vom BAMF geflihrt. Die gespeicherten Daten
werden gemal 8 1 Abs. 1 Satz 2 AZRG im Auftrag und auf Weisung des BAMF
vom Bundesverwaltungsamt verarbeitet, soweit das BAMF die Daten nicht selbst
verarbeitet. Die AZR-Statistiken werden den Landern nach fest definierten Merkma-
len zur Verfuigung gestellt. Es handelt sich hierbei um Bestandsstatistiken, die an-
geben, wie viele Auslander zu einem bestimmten Stichtag etwa im Besitz eines Auf-
enthaltstitels aus familidren Grinden sind, nicht jedoch, wie viele Auslander in ei-
nem bestimmten Jahr nach Bayern eingereist sind. Einen Einfluss auf den Inhalt
der Statistiken haben die Lander nicht. Die hier angefragten Daten sind in den Sta-
tistiken des BAMF nicht enthalten. Weitergehende Statistiken kdnnen nur vom
BAMF selbst erhoben werden, das jedoch als Bundesbehérde nicht dem parlamen-
tarischen Fragerecht des Landtags unterliegt. Die Staatsregierung erhebt im Ubri-
gen keine eigene Statistik zu den angefragten Daten.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

17. Abgeordnete
Sabine
Gross
(SPD)

Ich frage die Staatsregierung, in welcher Hohe Mittel aus dem
Forderprogramm fir ehrenamtliche Bulrgerbusse seit Einfuh-
rung des Programms 2019 ausgezahlt wurden (bitte aufge-
schlisselt nach den einzelnen bewilligten Projekten angeben),
wie entwickelten sich die Fahrgastzahlen bei diesen Birger-
busprojekten und was ist der Staatsregierung tber die Fortset-
zung der laufenden Projekte auch nach der Beendigung des
Forderprogramms bekannt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Geforderte Blrgerbusprojekte seit 2019:

voraussichtlichie

i i . Forderung "

Forderempféanger/Projekt 2019 — 2023 Forderung
2024

Markt Altmannstein 22.896 Euro 2.000 Euro
Gemeinde Neudrossenfeld 23.724 Euro 1.000 Euro
Stadt Lgngenzenn / Birger- 15.463 Euro 34.000 Euro
busverein
?j/grrfem Ortszeit Birgerbus Peters- 29.400 Euro 2.800 Euro
Stadt Volkach 19.233 Euro 2.500 Euro
Landkreis Bayreuth 83.000 Euro kein Antrag
Gemeinde Sandberg 33.000 Euro 2.500 Euro
Markt Bad Steben 2.000 Euro kein Antrag
Mallersdorf-Pfaffenberg 10.000 Euro 2.000 Euro
Karlstadt 80.000 Euro 2.500 Euro

Aus Grunden der Niederschwelligkeit (Aufwand fiur ehrenamtliche Vereine) und des
Fordergegenstands (keine Férderung des Betriebs, sondern Férderung von Birger-
busfahrzeugen, Organisationspauschalen und Kosten fir Fahrerlaubnisse zur Fahr-
gastbefdrderung) wurden keine Fahrgastzahlen erhoben.
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18. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Photovoltaikanlagen seit

Florian Einflhrung der Solardachpflicht in Bayern auf Déachern von In-
Koéhler dustrie- und Gewerbegebauden sowie auf allen anderen Nicht-
(AfD) wohngebauden installiert wurden (bitte dabei sowohl die instal-

lierte Leistung in Megawatt als auch die belegte Dachflache in
Quadratmetern angeben), wie viele Quadratmeter Dachflache
neuer Industrie- und Gewerbegebaude seit dem 01.03.2023 so-
wie aller anderen neuen Nichtwohngebdude seit dem
01.07.2023 bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage
in Bayern beantragt oder fertiggestellt wurden und welche Min-
dest- und Hochststrafen gelten bei Nichteinhaltung der So-
lardachpflicht in Bayern (bitte auch auf die konkrete Definition
der Ermessenskategorie dieser Strafen eingehen)?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Bayern ist mit derzeit rund 25,8 Gigawatt (GW) (Stand Ende Oktober 2024) instal-
lierter Leistung deutschlandweit fihrend beim Photovoltaik (PV)-Ausbau.

2024 wurden bis Ende Oktober bereits rund 3,2 GW PV-Leistung zugebaut. Bislang
erfolgte der diesjahrige Zubau zu rund 52 Prozent auf Dachern (Wohn- und Nicht-
wohngebéaude). Im Vorjahr lag der PV-Zubau bei rund 4,0 GW, davon rund 2,3 GW
auf Dachern. 2023 wurde der bisherige jahrliche Rekordzubau von PV in Bayern
erreicht. Eine darUberhinausgehende gesonderte Erfassung der Ausbauzahlen in
PV-Anlagen auf Wohn- bzw. Nichtwohngebauden einschliel3lich der belegten Dach-
flache erfolgt nicht.

Bei Nichterfullung der PV-Pflicht des Art. 44a Bayerische Bauordnung kann die zu-
standige Bauaufsichtsbehérde bauaufsichtlich einschreiten und entsprechende
Zwangsmittel wie Zwangsgelder verhdngen. Ob und wie haufig dies der Fall ist, wird
ebenfalls nicht zentral erfasst. Die Frage kann daher nicht mit zumutbarem Aufwand
beantwortet werden.
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19. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung vor dem Hintergrund der Verteu-

Verena erung und der unsicheren Weiterfihrung des Deutschlandti-
Osgyan ckets, welche Preisgestaltung des Bayerischen ErmaRigungs-
(BUNDNIS tickets fir das kommende Jahr geplant ist, unter welchen Um-
90/DIE GRU-  standen es vorgesehen ist, dass das Bayerische ErmaRigungs-
NEN) ticket fortgefihrt wird und wie Kosten und Leistungen der Se-

mestertickets an den einzelnen Hochschulstandorten sich im
kommenden Jahr entwickeln werden?

Antwort des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, den Preis des Deut